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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1937

Norm

EO §35 Ae

RAO §19a

Rechtssatz

Wenn die urteilsmäßig zugesprochene Kostenforderung nicht vom Anwalt, sondern von der Partei exekutiv

eingetrieben wird, so kann die Gegenpartei eine ihr gegen die betreibende Partei zustehende aufrechnungsweise

Gegenforderung mittels Vollstreckungsgegenklage ohne Rücksicht auf das gesetzliche Pfandrecht des Anwaltes der

betreibenden Partei an der vollstreckbaren Kostenforderung geltend machen.
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